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,,Freiheit bedeutet,
dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen"

Astrid Lindgren

Regelmäßig steht in vielen Schulen das Thema Konzeptarbeit im Herbst vor der Tür: Die
Umsetzung der Kinderrechte sowie die Erstellung eines nachhaltig wirksamen, umfassen-
den Kinderschutzkonzepts ist dabei fur viele Schulleitungen die Aufgabe und Herausfor-
derung, die es zu meistern gilt. Denn: Ein kinderrechtebasierter Kinderschutz ist vielleicht
nie wichtiger gewesen als in Zeiten der noch immer nachklingenden Pandemie, des Krie-
ges und der Klimakrise.

Am 20. November ist internationaler Tag der Kinderrechte - der Tag, an dem 1989 die
UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. Sie sichert jedem Kind - unabhängig
von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem Status - universelle Rechte zu. Um sei-
ne Rechte wahrnehmenzu können, muss man diese kennen und dafür braucht es mutige
Pädagog:innen im Handlungsfeld Schule und Jugendhilfe.

Die gute Nachricht zuerst: Keine Schule fängt bei Null an. Viele verfugen bereits über
Handlungsleitfäden beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, nehmen regelmäßig an
Fortbildungsangeboten zum Thema sexualisierte Gewalt teil, arbeiten in multiprofes-
sionellen Teams zusammen und fuhren Fallbesprechungen durch. Zunächst gilt es die
vorhandenen ,,Schätze" zu heben, zu sichten und zu prufen, was neu zu erarbeiten oder
zu modifizieren ist. Dabei steht im Zentrum jeder Schutzkonzeptentwicklung, dass ein
gelebtes Schutzkonzept mehr ist als die Summe seiner einzelnen Bausteine. Vielmehr ba-
siert es auf einer achtsamen, wertschätzenden pädagogischen Haltung den Schuler:innen
gegenüber, verändert Perspektiven und Verhaltensweisen weg vom Kind als Objekt, hier
zum Subjekt auf Augenhöhe und fördert eine auf allen Ebenen gelebte Partizipation.
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An der GGS Wunderlichstraße arbeiten viele
Akteure am Vor- und Nachmittag sowie im
unterrichtlich- und außerunterrichtlichen
Bereich zusammen. Die Schulleitung Frau
Wirbelwind möchte in den Prozess zur
S chutzkonzepterstellung einsteigen und
versammelt alle Akteure ihrer Schule. Die
Liste ist lang: Neben den ,,klassischen" Per-
sonen wie Lehrkräften und pädagogischem
Ganztagspersonal gibt es Inklusionsassis-
tenzen über verschiedene Anstellungsträger,
Le sementor: innen, Musikschullehrer: innen
der städtischen Kunst- und Musikschule und
diverse Vereine, sowie Alltagshelfer:innen,
die über denGanztagsträger angestellt sind.
Frau Wirbelwind fragt sich, ob im Baustein
,,Personalverantwortung" überhaupt alle
Personen über ein erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis verfügen und in welchen
Abständen dies erneuert wird.

Vater Mustermann möchte seinen Sohn _serne
an der GGS Wunderlichstraße anmelden.

Schulgesetz NRW:
BASS 1-1

Al lgemeine Dienstordung
(ADo):
BASS 21-02 Nr.4

Sowie

UN-Kinderrechts-
konvention

Bu ndeskindersc h utz-
gesetz (BKiSchG)

Landeskinder-
schutzgesetz NRW

Sozia Igesetzbuc h,

SGB VIII

Gesetz zur Koopera-
tion und Information im

Kinderschutz (KKG)

Bei derAnmeldung fragt er nach dem Stand
des Kinderschttzkonzepts und möchte dies
einsehen. Für ihn ist besonders wichtig, ob es

einen Verhaltenskodex gibt, der Vereinbarun-
gen zum Nähe- und Distanzverhältnis regelt.
In der Kita, die sein Sohn besucht, werden die
Kinder häufig mit Kosenamen angesprochen.
Gleichzeitig werden einige Kinder häufig
bloßgestellt. Vater Mustermann möchte si-
cherstellen, dass es an der Grundschule hierfür
verbindliche Regelungen gibt.

DER WEG IST DAS ZIEL...

1 FALLE AUS DEM
SCHULALLTAG

EIffi#EIu+lElrs
El+üIIJ.Hffi

Die junge Kollegin Neu beginnt an der GGS
Wunderlichstraße und übernimmt die Klas-
senleitung der 2a. Sie arbeitet im Tandem
an einigen Vormittagen mit der Ganztags-
kraft zusammen. Eine kurze r,vöchentliche
Vernetzung rvird seitens Schulleitung und
OGS-Leitung ermöglicht. Eine ausführliche-
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re Vernetzungszeit findet einmal monatlich
statt. Frau Neu bemerkt, dass eine Schülerin
morgens immer müde und traurig zum Un-
terricht erscheint. Sie erscheint teilnahmslos
und auch ihr äußeres Erscheinungsbild wird
immer verwahrloster. Wenn sie sich äußert,

sind ihre Außerungen von einer sexualisier-
ten Sprache geprägt. Auch die Kollegin des

Ganztags, Frau Alt, bemerkt die Verände-
rung bei der Schülerin. Gemeinsam bespre-
chen sie den Fall in ihrer Vernetzung und
kommen zu dem Ergebnis, dass die Schüle-
rin Hilfe benötigt. Sie wissen jedoch nicht,
wie sie weiter vorgehen können und dürfen:
Sollen sie das Mädchen direkt ansprechen
oder lieber die Eltern informieren? Sollten
sie zunächst mit der Schulleitung sprechen

oder am besten das Jugendamt anrufen für
eine Beratung?

Bereits 1959 verabschiedete die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen die ,,De-
klaration über die Rechte der Kinder" Dies
war die erste große internationale Überein-
kunft über die Grundprinzipien von Kinder-
rechten.

In den 1960er Jahren führten die Ansätze
der Reformpädagogik in Deutschland auch
zu einer inhaltlichen Diskussion über den

Kinderschutzund die Kinderrechte. Es fand
ein Paradigmenwechsel zttm sogenannten

,,Neuen Kinderschutz" statt. Dieser sollte
in der Kinder- und Jugendhilfe vor allem
beratende Hilfsangebote beinhalten, die sich
an den Werten von Verständnis, Demokratie
und Solidarität orientieren und vor allem auf
das Prinzip der Freiwilligkeit statt Kontrolle
setzen.

Im Jahr 1989 wurde sodann die bis heute
gültige UN-Kinderrechtskonvention verab-
schiedet. Keiner anderen Konvention sind
bislang so viele Mitgliedsstaaten beigetreten
(196), jedoch einige Staaten nur unter Vorbe-
halt. Die USA haben hingegen die UN-Kin-
derrechtskonvention nicht unterzeichnet. In

Deutschland ist die UN-Kinderrechtskonven-
tion seit 2010 r,erbindlich und hat den Rang
eines Bundesgesetzes. Zuvor lvar sie mit
der Ratiliziening an-r 5. April 1992 zunächst

nur mit Vorbehalten in Deutschland in Kraft
getreten.

Grundlegende Annahme der UN-Kinder-
rechtskonvention ist, dass Kinder eigenstän-
dige Menschen sind, die besondere Fürsorge
und Unterstützung brauchen, und nicht etwa
kleine Erwachsene. Aus diesem Grund bedarf
es gesonderter,,Kinder"-Rechte, da die allge-
meinen Menschenrechte fiir einen umfassen-
den Schutz nicht ausreichen.

Das Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des, kurz UN-Kinderrechtskonvention, wurde
am2}. November 1989 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen angenom-
men. Heute ist die Konvention von den meis-
ten Staaten der Welt ratifiziert worden. Diese

wurden 2OlO ntruckgenommen; seither gilt
die Konvention in vollem Umfang in Deutsch-
land. Alle fünf Jahre müssen die Unterzeich-
nerstaaten Rechenschaft über die Umsetzung
ablegen, allerdings ohne dass eine übergeord-
nete Instanz die tatsächliche Umsetzung prüft

2 HISTORIE UND ÜEENELICK
Üegn DIE RECHTLICHEN
REGELUNGEN

DER WEG IST DAS ZIEL...
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und die Unterzeichnerstaaten zur Einhaltung
verpflichtet. Jedoch steht den Kindem und
Jugendlichen ein Individualbeschwerderecht
beim Ausschuss für Kinderrechte der UN
seit2014 zu, sofern der nationale Rechtsweg
erschöpft ist.

Die Kinderrechtskonvention, die allen Kin-
dern zwischen null und 18 Jahren umfassende
Rechte verleiht, beruht auf vier Grundprinzi-
pien:

" Diskriminierungsverbot (Art.2 Recht auf
Gleichbehandlung unabhängig von Ge-
schlecht, Herkunft, Staatsbürgerschaft ,

Sprache, Religion, Hautfarbe, Behinderung
oder politischer Ansichten)

" Recht auf Leben und persönliche Entwick-
lung (Art. 6 Recht auf Bildung , medizi-
nische Hilfe, Schutz vorAusbeutung und
Missbrauch)

. Beteiligungsrecht (Art.l2Alters- und rei-
feentsprechende Partizipation)

. Kindeswohlvorrang (Art.3 Bei alien
Entscheidungen, unabhängig ob staatliches
Handeln oder in der Familie, hat das Wohl
des Kindes Vorrang)

Aus diesen Prinzipien leiten sich sodann die
konkreten Kinderrechte ab.

Die 43 Kinderrechte lassen sich in folgende
drei Gruppen zusarnmenfassen:

. Schutzrechte

. Förderungsrechte

' Beteiligungsrechte

Dre Schutzrechte sollen einen umfangreichen
Schutz r or körperlicher und seelischer Ge-
u. alt. se rue 1le n Über-eritTen. Verrvahrlos un g.
Kinderhandel und ri irtschaftlicher Ar-rsbeutung

-seu'ährleisten.

Diese gewährleisten die Grundbedürfnisse
der Kinder. Dant zahlen die Rechte von Kin-
dern im Hinblick auf Gesundheit, Ernährung,
Bildung, angemessene Lebensbedingungen
sowie auf eine persönliche Identität und auf
den Status als Bürgerin oder Bürger eines
Landes.

Die sogenannten Beteili,eungsrechte schreiben
r.'or. dass Kinder und Jugendliche ein Recht
haben. ihre Meinung zu äußern. _eehört zu
u.erden und ihrem Alter r-rnd Entrvicklungs-
stand entsprechend an Entscheidungen be-
teili_et zu rverden. die ihre Person betreffen.
Des Weiteren muss der Staat Kindern und
Ju_eendiichen die Möglichkeit geben. Zugang
zr-r kind- und jugendgerechten Informationen
und Medien zu erhalten.

Die gesamte UN-Kinderrechtskonvention in
chronologischer Reihenfolge und die Fakulta-
tivprotokolle stehen hier zur Verfügun-e.

Die Organisation unicef hat dabei die zehn
rvichtigsten Kinderrechte zusarnmengefasst

(siehe Abbildung rechts).

Hier können Sie das nebenste-
hende Plakat bestellen :

:

DER WEG IST DAS ZIEL...
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Pflege und Erziehung der Kinder sind das

natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung

wacht die staatliche Gemeinschaft.

Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist un-

verletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund
eines Gesetzes eingegriffen werden.

Eine eigene grundgesetzliche Verankerung der
Kinderrechte gibt es nicht. Jedoch haben El-
tern das Recht und die Pflicht, besser als ,,E1-

ternverantwortung" bezeichnet, ihre Kinder
zu schützen und zu erziehen. Der Staat muss

dabei die Eltern unterstützen, ihm obliegt das

sogenannte,,staatliche Wächteramt". Dies be-

deutet, dass sofern das Kindeswohl gefährdet

ist, eine Eingriffsbefugnis und Verpflichtung
des Staates besteht. Diese kann zu einer vorü-
bergehenden oder dauerhaften Entziehung des

Sorgerechts führen. Konkret ist es die Aufgabe
von Jugendämtern und (Familien-)Gerichten,
den Kinderschutz sicherzustellen.

Kinder und Jugendliche haben das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit (Ilrt.2
Abs.2 des GG). Dieses ist gültig im Hinblick
auf jede Form der Gewaltanwendung.

,,Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seeli-

sche Verletzungen und andere entwürdigende
Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig".

Erst seit Januar 2001 wurde das Recht auf
eine gewaltfreie Erziehung durch eine Novel-
lierung des BGB festgeschrieben. Jede Form
der Gewaltanwendung verletzt die Würde des

Kindes. Die Misshandlung von Kindern und

der sexuelle Missbrauch von Kindern und
Jugendlichen erfüllen darüber hinaus verschie-
dene Straftatbestände (§ 225 SIGB Misshand-
lung von Schutzbefohlenen).

Vorschrift lesen: § 1666 BGB -
Eiuelnorm (gesetze-im-internet.de)

Paragraf 1666 BGB ermächtigt
das Familiengericht, im Rahmen
des Grundsatzes der Verhältnismäßi gkeit
vorgenannte Maßnahmen zu treffen. r,venn das

Wohl des Kindes gefährdet ist.

Dabei gilt der Vorrang der Hilfsangebote
gegenüber den Eltern. Bis zur Trennung des

Kindes von seinen Eltern oder dem Entzug der

gesamten Personensorge müssen alle in Be-

tracht kommenden Hilfen erfolglos geblieben

sein und die Eltern nicht in der Lage oder ge-

u,illt sein. das Kindesrvohl zu servährleisten.

Mit dem 2012 in Kraft getretenen Bundeskin-
derschutzgesetz konnten deutliche Verbesse-

rungen im Bereich des Kinderschutzes erzielt
werden. Beim Bundeskinderschltzgesetz
handelt es sich um ein Artikelgesetz, d. h. es

ist kein eigenständiges in sich geschlossenes

Gesetz, sondern novelliert bestimmte gesetz-

liche Regelungen in bestehenden anderen

Bundesgesetzen.

2.3 Umsetzung im Grundgesetz (GG)

Art. 6 Abs.2 GG

DER WEG IST DAS ZIEL...

§ 1666: Gerichtliche Maßnahmen bei
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Die wichtigsten Anderungen des Bundeskin-
derschutzgesetzes sind im Überblick:

o Neuer § 72a SGB VIII: Tätigkeitsaus-
schluss für einschlägig vorbestrafte Per-
sonen und Pflicht zur Vorlage eines erwei-
terten gesetzlichen Führungszeugnisses
bei Tätigkeitsaufnahme im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe auch für ehren-
amtlich und nebenberuflich Tätige gemäß

§ 30 a Gesetz über das Zentrakegister und
das Erziehungsregister (BRZG). Diese
Verpflichtung gilt auch für freie Träger und
Vereine gem.§ 54 SGB VIII. Lehrkräfte
sind ebenfalls verpflichtet ein erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis nach § 30a
BZRG vorzulegen (spätestens zu Beginn
des Praxissemesters).

' Verhinderung des sog.,,JugendamGHop-
pings": Ein etwaig neu zuständiges Ju-
gendamt erhält die für den Kinderschutz
relevanten Informationen vom bisher
zuständigen Jugendamt.

* Befugnis zur Informationsübermittlung
hinsichtlich eines Verdachts auf Kindes-
wohlgefährdung durch Berufsgeheimnisträ-
ger:innen (insbesondere Arzt:innen) an das
Jugendamt.

. Verpflichtender Hausbesuch durch das Ju-
gendamt, sofern nach fachlicher Einschät-
zung erforderlich und Kindeswohl dadurch
nicht gefährdet.

2.6 Umsetzung im Sozialgesetzbuch Vlll

§ 8a SGB VIII Schutzaaftragbei Kindes-

Vorschrift lesen: § 8a SGB 8 - Ein-
zelnorm (gesetze-im-internet.de )

§ 8a SGB VIII konkretisiert den
grundge setzlich verankerten

ffi
Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe
und bestimmt die Verfahrensschritte des Ju-
gendamtes bei Bekanntwerden eines Verdachts
auf Kindeswohlgefährdung. Dabei entscheidet
das Jugendamt über die konkrete Umsetzung.

Die Rechtsprechung versteht unter Geführ-
dung,,eine gegenwärtige in einem solchen
Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der
weiteren Entwicklung eine erhebliche Schä-
digung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen
lässt" (Bundesgerichtshof 1956).

Ein zentraler Schritt im Rahmen des Ver-
fahrensablaufs des § 8a SGB VIII ist die
Beratung durch eine ,,insofern erfahrene
Fachkraft", sowohl für inner- als auch außer-
halb der Jugendhilfe tätige Personen, die im
beruflichen Kontakt mit Kindern und Jugend-
lichen stehen (§8b SGB VIII).

Entsprechende Vereinbarungen zwischen der
öffentlichen Jugendhilfe und der freien Ju-
gendhilfe sowie Vereinen sollen sicherstellen,
dass bei einem Verdacht eine Gef?ihrdungs-
einschätzung vorgenoflrmen und eine entspre-
chende Beratung mit einer insofern erfahrenen
Fachkraft durchgeführt wird. Sofem die Ein-
richtungen keinen Schutz durch Maßnahmen
für das Kindeswohl ergreifen können, muss
das Jugendamt informiert werden, § 8a Abs. 4
SGB VIII.

Werden dem Jugendamt gewichtige Anhalts-
punkte für eine Gefährdung des Kindeswohls
bekannt, muss es mit mehreren Fachkräften
das Risiko einschätzen. Dabei sollen nach
Möglichkeit auch das betroffene Kind und die
Eltern einbezogen werden, sofern dadurch der
Schutz des Kindes nicht gefährdet ist.

8
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Nach § 42 SGB VIII kann in dringenden
Fällen das Jugendamt das betroffene Kind in
Obhut nehmen. Ansonsten ist grundsätzlich
das Familiengericht für in das Sorgerecht ein-
greifende Entscheidungen zuständig.

§ § {i*s<.:§s s*r K*ttpr:e"s§i*s lssx§ §st§<ssrs:tr:§-

*s: §s:t §{Äs"s$s§"s*§sEs§§ {K§{li §s:"s§s*g sssr§

§-i§: *:r" xr-l§ t§§ rss s v*§s § s§'*s s:ts §§ r:s * :t §xss* §l {l *:
§:*§sus:.§s§v§g*s L:e§ K§r:§$ssvct§§g*§§§ss<§ss: g

Laut § 4 KKG Abs. 1 zählenzlu den Berufsge-
heimnisträger:innen u. a. auch:

" staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen
oder -arbeiter oder staatlich anerkannte

Sozialpädagoginnen oder -pädagogen,

. Lehrerinnen oder Lehrer an öffentlichen
und an staatlich anerkannten privaten
Schulen.

Gem?iß § 4 KKG besteht entsprechend § 8 a

SGB VIII auch für diese Personengruppen
ein Anspruch auf eine Beratung durch eine
insoweit erfahrene Fachkraft beim Jugendamt
und eine entsprechende direkte Meldebefugnis
hinsichtlich einer nicht anders abwehrbaren
Kindeswohlgefährdung.

§ 42 Schu§G NR.W

Vorschrift lesen: BASS
202312024 - 1-1 Schulgesetz für
das Land Nordrhein-Westfalen
(Schulgesetz NRW - SchulG)

,,Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen
und Schüler erfordert es, jedem Anschein
von Vernachlässigung oder Misshandlung

nachzugehen. Die Schule entscheidet recht-
zeitig über die Einbeziehung des Jugendamtes

oder anderer Stellen. Jede Schule erstellt ein
Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen
Missbrauch. Es bedarf der Zustimmung der
Schulkonfetetz."

Entsprechend der schulgesetzlichen Regelung
müssen Lehrkräfte sowie weitere Fachkräfte
Hinweise auf Vernachlässigung und Miss-
handlung, angemessen hinterfragen und auf
eine Klzirung hinwirken, ebenso je nach Fall
das Jugendamt informieren. Diese Regelung
wurde durch das Bundeskinderschutzgesetz
sowie sodann durch das Landeskinderschutz-
gesetz novelliert.

Lan'ldeskiudersc§rxrtrgesete vomr 6. Aprii 2S22

Das Landeskinderschutzgesetz ist am 6. April
2022verabschiedet worden und am 1. Mai
2022 in Kraft getreten. Es setzt unter anderem

zentrale politische und fachliche Forderungen

aus der Aufarbeitung der jüngsten Fälle sexu-

alisierter Gewalt gegen Kinder in der Vergan-
genheit um.

Folgende Kernpunkte beinhaltet das Gesetz:

1. Zw Umsetzung des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefzihrdungen (§ 8a SGB VIII)
sollen in den Jugendämtern fachliche Min-
deststandards beachtet werden.

2. Mit einem Turnus von fünf Jahren soll in
jedem Jugendamt ein landesweites Qua-
litätsentwicklungsverfahren der Kinder-
schutzpraxis durchgeführt werden.

3. Für das Qualitätsentwicklungsverfahren
und zur Qualitätsberatung zur Kinder-

9
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schutzpraxis in den Jugendämtern rvird
das Land eine zuständige Stelle einrich-
ten.

In allen Jugendamtsbezirken sollen inter-
disziplinäre Netzrverke zum Kinderschutz
aufgebaut und mit einer Netzrverkkoordi-
nierung ausgestattet r,verden.

Für das Fachpersonal soll es eine
umfas sende Qual i fi zierun_s sofTen s ir,e
geben.

Kinderschutz und Kinderrechte sind un-
trennbar miteinander verbunden. Daher ist
Basis für einen rvirksamen Kinderschutz.
den Rechten von Kindern und Jugendli-
chen auf Gehör und auf Berücksichtigung
ihrer Meinung - entsprechend ihres Alters
und ihrer Reife - zur Geltung zu verhelfen.
Dies zieht sich r,vie ein roter Faden durch
den Gesetzentwurf.

Nordrhein-Westfalen hat damit das bundes-
weit stärkste Kinderschutzgesetz.

3 GESETZLICHER AUFTRAG:
KINDERSCHUTZKONZEPT
ENTWICKELN

§§: Ss§til§s§<*sts*g:§ :*s sxr'ts§s§<*§s: §ss s:§§

e§s *r"sr v*r" -s§s §Äs§{: §s Ss'<,.s*s s -.. s s§ s:ss§ e s . 
"§i 

§ s §

s*§§ts rt§ck§ S*s Y*:s§'*ss*:s *§s*s §sxsss -s*§s"
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Die Kultusministerkonfercnz der Länder hat
im März 2023 einen Leitfaden veröffentlicht,
der Schulen beim Prozess der Kinderschutz-
konzepterstellung unterstützen soll.

Als grober Zeitrahmen wird dort ein Schul-
jahr benannt, um umfassend und parttzipativ
mit der gesamten Schulgemeinde arbeiten zu
können.

Schulleitung initiiert den Prozess und hat
..den Hut" auf. rvenn es um die Entrvickh-rne
und den Prozess von Kinderschutzkonzep-
ten -ueht. LIn-i das Schutzkonzept auf breite.
sichere Füße zu stellen, ist die Vorstellung in
der Schr-rlkonferenz und das Ereichen eines
breiten Konsenses für den Prozess sinnvoll.

Was rvollen rvir erreichen?

Wie können wir von einem Schutzkonzept
prolitieren?

Wie setzt sich die Planun_es-eruppe zusam-
men?

Wie stellt die Schulleitung sicher, dass sie

den Gesamtprozess der Schutzkonzept-
arbeit konstruktiv begleitet (KMK-Leit-
faden, S. 19)?

§

§

Kinderschutz in der Schu-
le. Leitfaden zur Entwick-
lung und praktischen
Umsetzung von Schutz-
konzepten und Maßnah-
men gegen sexuelle Gewalt
an Schulen

Sexualisierte Gewalt in der
Schule (Handreichung der
Bezi rksregierung Arns-
berg)

Schutzkonzepte fur die
Kinder- und Jugendar-
beit. Eine Arbeitshilfe. Der
Paritätische. Paritätisches
Jugendwerk NRW

Kinderschutzportal

Literaturtipps
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Wichtiges Prozessele-
ment ist die Gründung
einer Steuergruppe, die
von der Schulkonferenz
festgelegt wird. Mitglie-
der der Steuergruppe
sollten neben der Schul-
leitung, die Leitung
des Offenen Ganztags,
Lehrkräftevertretung,
Schu lsozialarbeit sowie
Eltern und Schüler:innen
sein.

Die Struktur beste-
hender Gremien sollte
berücksichtigt werden,
um einen verlässlichen
Kommunikationsfluss
und transparente Zustän-
digkeiten zu gewährleis-
ten (2.B. Krisenteams,
Beratungsteams usw.).

Wo lie-een unsere
Potenziale? Was

und rven haben u.,ir

schon?

Wo liegen unsere Ent-
rvicklungschancen'l

Was möchten rvir
aufgreifen?

" Welche Risiken be-
stehen an unserer Schule?

* Welche Strategien benutzen Täter:innen?
Worin bestehen unsere Unsicherheiten und
blinden Flecken? Woran sollten wir (wei-
ter)arbeiten? (KMK-Leitfaden, S. 20)

Je nach Wissensstand der unterschiedlichen
Teilnehmer:innen der Planungsgruppe kann
es sinnvoll sein, zunächst einen pädagogi-

DER WEG IST DAS ZIEL...

schen Tag zt gestalten oder eine externe
Beratung zum Thema Kindesschutz in
Anspruch zu nehmen, um insbesondere die
rechtlichen Grundlagen aufzufrischen, alle
auf einen Wissensstand zt heben und für
das Thema inhaltlich vertieft zu sensibili-
sieren.

Es folgt die Risiko- und Potenzialanalyse,
die die Grundlage für das spätere Schutz-

BASS 1-1

BASS 21-02 Nr.4

Mög liche Prozessgestaltu ng einer Schutzkonzeptentwicklung
Das r ailrfo genie 5cftaLtbi d zeigt exer|pl;:risch in acht H.rndlLrngsschritten ;u', wi-^ der
Fr'cze;s zur Ent,r"icklunc e nes SchLrtzlonzeptes umge-<elzt '.r,rerd..n k;nn.
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konzept bildet. Die Risiko- und Potenzial-
analyse dient dazu zu überprüfen, welche
Bedingungen es an Ihrer Schule gibt, die
Täter:innen nutzen, um (sexualisierte) Ge-
walt ausüben zu können.

Dantzählen u.a.:

u Räumliche Gegebenheiten (Schulräume,

Schulhof, Zlgang für Dritte, Aufsichts-
pläne)

* Pädagogische Haltung von Lehrkräften und
weiteren pädagogischen Mitarbeitenden
(2.8. der Offenen Ganztagsschule)

" Vorhandene pädagogische Konzepte (2.B.

zurPafüzipation)

* Fortbildungen (u.a. gewaltfreie Kommuni-
kation, Präventionsschulungen, rechtliche
Grundlagen zu § 8a SGB VIII)

" Verhaltenskodex (Verhaltensregeln für
Nähe und Distanz)

. Kooperation mit Fachberatungsstellen

o Beschwerdestrukturen (für Schüler:innen,
Fachkräfte und Eltem)

u Interventionsplan

n Personalverantwortung (Selbstverpflich-
tungserkkirung, erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis)

. Kritische Situationen

" Inklusion

Zieldq Risiko- und Potenzialanalyse ist, dass

Schule nicht zum Tatort wird, sondern viel-
mehr zum Kompetenzort, an dem Schüler:in-
nen partizipativ aktiv mitgestalten, wissen wo
sie gehört werden und Hilfe finden, wenn sie

diese benötigen.

Zusammengefasst: Welche,,Schätze" (Wissen,

Strukturen, Angebote usw.) haben wir schon

und was fehlt uns noch, um unser Ziel einer
sicheren Schule zu erreichen (,,blinde Fle-
cken")?

Nach der Feststellung der Risikofaktoren
muss überlegt werden, wie diese behoben oder
minimiert werden können. Gibt es Risiko-
faktoren, die nicht veränderbar sind, müssen

diese benannt und besonders im Schutzkon-

zept verankert werden, so dass alle Akteure
diese nunmehr im Blick halten und wachsam
mit diesen umgehen können.

rdago

Wir inforn
Gewalt unt
Tag aufder
alanalyse -

Wie können rvir die Schul-semeinde fiir die

Thematik,,sexuelle Gervalt" sens ibil i sie-

ren?

Welche Informationen brauchen die Kolle-
ginnen und Kollegen?

Welche Fachkräfte können bei Bedart ein-
bezogen werden?

Wie können r'vir gesamtkolle-eia1 erste

Schritte in Richtung eines Schutzkonzeptes

gehen und an der Steigerung unserer Hand-
lungssicherheit arbeiten? (KMK-Leitfade n .

s.21)

Ein zweigeteilter pädagogischer Ta-s für die

Schulgemeinde bietet sich inhaltlich an:

Ein fachlicher Input einer externen Beratunss-
stelle zum Thema sexualisierte Geu'alt kann

etwaige Widerstände gegen das Therna neh-

men, sensibilisieren und bereits erste Kon-
takte zu Kooperationspartner:innen entrtehen

Iassen.

Der zrveite Teil eines pädagogischen Ta-ses

sollte sodann die Vorstellung der Er-eebnisse

der Risiko- und Potenzialanalyse beinhalten.
Ein Austausch über benannte kritische Situati-
onen und Faktoren. kann bereits zu ersten Er-
gebnissen führen, die in den rveiteren Prozess

einfließen sollten.

Auch können sich Unterarbeitsgruppen bil-
den, die an verschiedenen Punkten weiter-
arbeiten und deren Ergebnisse in die Arbeit
der Planungsgruppe einfließen. Ztdem
sollten Anlaufstellen und Institutionen vor-
gestellt werden, so dass ein Handlungsnetz-
werk für alle Akteure transparent gemacht
wird.

DER WEG IST DAS ZIEL...
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Wir u,erten den pädagocischen Tas aus - Leit-
fragen:

Wie gestalten u ir clen Erstennr.url eines
Schutzkonzeptes')

Sind die Ergebnisse cler Unrerarbeits-erup-
pen angemes sen berLicksichti_et?

Wer ist in die DiskLrssion zum Erstentrvurf
einzubeziehen.)

Haben rvir schon alles bedacht?

An r,velchen Themen und in ri elchen
Schritten arbeiten u'ir u,eiter?

Haben lvir schon erste Ideen. x.ie das

Schutzkonzept in die Schulgemeinde kom-
muniziert r.verden kann? (KMK-Leitfaden.
S. 2,1)

Die Ausrr'ertung des pädagogischen Tages
kann bereits in einen ersten Entr.vurf des
Schutzkonzepts münden. muss sie jedoch
nicht. Hier spielen Größe der Schule,
verabredete Weiterarbeit in Unterarbeits-
gruppen und Zeitplanung sor,vie bereits
ausreichend vorhandene und zusammenge-
stellte Bausteine zu den einzelnen Punkten
sicher eine r.vichtige Rolle. Wie rveit eine

Schule rst und rvelche Schritte noch nötig
sind. kann in der Planungsgruppe festge-
ste1lt und entsprechend rveiter geplant und
Llm_gesetzt u,erden.

DER WEG IST DAS ZIEL...

Wir diskutieren den Erstentwurf im Rahmen
einer Schulkonferenz und vereinbaren eine
Strategie zur Kommunikation des Schutzkon-
zeptes in die Schr-rlgemeinde - Leitfragen:

Können wir unser Schutzkonzept in der
bisher vorliegenden Form beschließen?

Wie stellen r,vir Transparenz und Verbind-
lichkeit im Hinblick auf unser Schutzkon-
zept her'7

Wie ist unsere Strategie zur Kommunika-
tion des Schutzkonzeptes in die Schulge-
meinschaft? (KMK-Leitfaden, S. 25)

Die Steuergruppe stellt den ersten Entrvurf des
Schutzkonzepts vor und erörteft dieses.

Je nach Rückmeldung aus der Schulkonferenz
können kleinere Anderungen unmittelbar be-
schlossen und eingefügt rverden. Bei größe-
rem oder grundlegendem Anderungsbedarf
rvird die Steuergruppe beauftragt, erneut zu

13
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tagen und anhand des Feedbacks weiterzuar-

beiten.

Gegebenenfalls muss sie erweitert werden

oder sich weiteren Input zu einem bestimmten

Themenbereich holen, um die Rückmeldungen

umfassend einfließen lassen zu können. Eine
erneute Schulkonferenzsitzung ist notwendig.

Sollte der Entwurf beschlussfähig sein, be-

stätigt und beschließt die Schulkonferenz das

vorgelegte Schutzkonzept. Damit erhält dieses

offlziell Bindungswirkung und der Umset-

zungsprozess beginnt.

Ztdem soll ein angemessener Zettraum zur
Evaluation des Schutzkonzeptes festgelegt

werden.

Wird der Start der Schutzkonzeptarbeit von
allen ausreichend wahrgenommen?

Wie können die Konzepte im gelebten

Schulalltag umgesetzt werden?

Wie kann eine Kultur der Achtsamkeit
gefördert werden?

Wie gehen rvir mit RückmeldunSetl zlttlt

Schutzkonzept um? Wie können ri.ir nlit
Widerständen umgehen?

Welche Rahmenbedingungen sind St.,If.'et-

steine und rvelche sind forderlich fur eirte

gelingende Llmsetzung an unserer SchLrle l
(KMK-Leitfaden, S.26)

Der Startschuss zur Umsetzun-e des SchLrtz-

konzepts ist gefallen. Ist dieser auch a1s :o1-

cher von allen Beteiligten der Schr"rleenreinde

lv ahrgeno m men rvorden?

Schulleitung kommt dabei eine helausragende

Position zu, die Umsetzung transparent atlzl-t-

stoßen, zu begleiten und dabei auch \\rider:tärl-
de rvahrzunehmen. als Teil des Prozesse s uttd

des aktiven Umgangs mit dem Schutzkonzepts.

Welche Umsetzungsschritte zuerst an-se gan-

gen r'verden r.vurde in der Schulkont-erenz

beschlossen oder muss durch Schulleitung
initiiert rverden.

Haben wir den Eindruck, dass alle ausrei-

chend über unser Schutzkonzept informiert
sind?

DER WEG IST DAS ZIEL..,

ru
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Wird unser Schutzkonzept in der Schule
akzeptiert und gelebt?

Wie reagieren unsere Lehrkräfte. Schüle-
rinnen und Schäler. Eltern, r,veitere Be-
schäfti-ete auf das Schutzkonzept?

Ist die Partizipation aller Beteiligten um-
fassend genug?

Welche Unsicherheiten _eibt es? Wie _gehen
rvir damit um?

Was ist uns -qllt ,eelungen? Was können uir
noch besser machen'l

Woran u,ollen u'ir u'eiterarbeiten ?

(KMK-Leitfaden. S.l7r

Das re gelmäßi-ee Überpri-if-e n uncl Nlodihzre -

ren des Schutzkonzepts ist ein essenzieller Teil
einer gelin-eenden Umsetzunq des Auftrags zur
Sicherung des Kinclesu ohls Lrnd zur Verrvirk-
lichung des Zrels. dass Schule kein Tatort rvird
und ein sicherer Orr iiir Kinder und Jugendli-
che ist und bleibt.

Veränderun g s be clarf-e er_ue ben sich i rn Laufe
des Umsetzungsprozesses. Im Idealfall hat die

Steuergruppe bereits regelmäßige Evaluations-
treffen vereinbart.

Die Schulgemeinde kann über Rückmeldefra-
gebögen eingebunden werden sowie die inter-
nen Strukturen und Gremien, die ebenfalls für
den Evaluationsprozess wichtig sind.

Auch sich verändernde Rahmenbedingungen,
Umbaumaßnahmen, Konzeptumstellungen,
Ausbau von Kooperationen können eine
Anpassung des Schutzkonzeptes erforderlich
machen.

4 VOM PROZESS ZU
KONZEPTINHALTEN:
BAUSTEINE
EINES EIGENEN
SCHUTZKONZEPTS

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat eine
Arbeitshilfe erstellt, wie Sie ein passgenaues
Schutzkonzept aufbauen und mit Leben füllen
können.

Vorbeugen ist
besser als Eingreifen

15
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Die dort genannten Bausteine sind exempla-

risch für die Erstellung eines eigenen Schutz-

konzepts und greifen die im zuvor beschriebe-

nen Prozess aufgeworfenen Fragestellungen

implizit auf:

. Baustein 1: Schutz gelingt am besten

zusaflrmen - Kooperationspartner: innen

finden

" Baustein 2: Partizipation ist die Grundlage

von Prävention - junge Menschen beteili-
gen

' Baustein 3: Schutz beginnt bei den indivi-
duellen Grenzen - grenzsensible Situatio-
nen reflektieren

" Baustein 4: Schutz braucht klare Regeln

und Standards - Personal- und Leitungs-
verantwortung nutzen

. Baustein 5: Wissen, was im Fall der Fälle
zu tun ist - einen Interventionsplan entwi-
ckeln

' Baustein 6: Beschweren erwünscht - Be-

schwerdemöglichkeiten schaffen und

Vertrauenspersonen benennen

' Baustein 7: Vorbeugen ist besser als Ein-
greifen - präventiv arbeiten

* Baustein 8: Schutzbemühungen sichtbar

machen und im Leitbild verankern

5 EXKURS: OFFENE
GANZTAGSSCHULE

§ 11 Abs. 5 Landeskinderschutzgesetz
NRW sagt: ,,Die Träger von außerunter-
richtlichen Angeboten der Offenen Ganz-
tagsschulen im Primarbereich wirken auf
die Entwicklung, Anwendung und Überprti-
fung eines Kinderschutzkonzeptes in den

Angeboten hin und streben eine Verzah-
nung mit in den Primarschulen bestehenden

oder zu entwickelnden Schutzkonzepten
gegen Gewalt an."

Alle Träger, die im Bereich der Kinder- und

Jugendhilfe tätig sind, sind grundsätzlich nach

§ 11 Abs. 1 Landeskinderschutzgesetz ver-

pflichtet, ein Kinderschutzkonzept zt ent-

wickeln. Bislang galt dies nur für erlaubnis-

pflichtige Einrichtungen nach § '15 SGB VIII,
z.B. für Kindertagesstätten.

In der Off'enen Ganztagsschule ist aufgrund

der Systematik ein Zusarnmenu'irken der Ak-
teure des Ganztages. somit Schule und Träger

der OGS, erforderlich. Dieses Zusammenrvir-

ken flndet sich entsprechend in der Regelung

des § 11 Abs. 5 wieder.

Schulle itungen sollten daher un bedin-st bere it s

bei der Prozessinitiierung .,ihren'' Trä-cer fri-ih-

zeitig einbinden und auf die Erstellung eines

schulspezifischen Schutzkonzeptes hinu'irken,
der sor,vohl die unterrichtlichen als auch die

außerunterrichtlichen Gegebenheiten und Rah-

menbedingungen e inbezieht.

Andernfalls arbeiten zwei Systeme mit
unterschiedlichen Konzepten nebeneinander

und blinde Flecken in Querschnittsaulgaben
werden nicht erkannt. so dass das Risiko
steigt.
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Führungszeugnis - wie häufig neu?

An der GGS Wunderlichstraße ar-
beiten viele Akteure am Vor- und
Nachmittag sowie im unterrichtlich-
und außerunterrichtlichen Bereich
zusammen. Die Schulleitung Frau
Wirbelwind möchte in den Prozess
zur Schutzkonzepterstel I ung ein-
steigen und versammelt alle Akteure
ihrer Schule. Die Liste ist lang: Ne-
ben den ,,klassischen" Personen wie
Lehrkräften u nd pädagogischem
Ganztagspersonal gibt es lnklusi-
onsassistenzen über versch iedene
Anstel I ungsträger, Lesementor: innen,
Musikschullehrer:innen der städti-
schen Kunst- und Musikschule und
diverse Vereine, sowie Alltagshelfer: in-
nen, die über den Ganztagsträger
angestellt sind. Frau Wirbelwind fragt
sich, ob im Baustein ,,Personalverant-
wortung" überhaupt alle Personen
über ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis verfügen und in welchen
Abständen dies erneuert wird.

DER WEG IST DAS ZIEL...

C TNUE UND LöSUNGEN

Gemäß § 3Oa BZRG müssen alle hauptamtlich
in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen
ei n erweitertes pol izei liches Fü hru ngszeugn is
vorlegen. Hierfür ist stets der Anstellungsträger
verantwortlich. ln einem einheitlichen Schutz-
konzept müssten a I le Anstel lu ngsträger derge-
stalt beteiligt werden, dass sie zusichern, bei
Einstellung ein solches Führungszeugnis zu ver-
langen, das nicht älter ist als drei Monate. Die
Verpflichtung nach § 3Oa BZRG gilt nach den
Anderungen zum Kinderschutz nun auch für eh-
renamtlich und nebenamtlich Tätige sowie Ver-
eine. Durch diese gesetzliche Grundlage kann
ein umfänglicherer Schutz gewährleistet sein.
Spätestens alle fünf Jahre, empfehlenswert ist
ein deutlich geringerer zeitlicher Abstand, muss
das Führungszeugnis erneuert werden.
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Gibt es einen Verhaltenskodex zum
Umgang mit den Kindern?

Vaier Mustermann möchte seinen
Sohn gerne an der GGS Wunderlich-
straße anmelden. Bei der Anmel-
dung fragt er nach dem Stand des
Ki nderschutzkonzepts und möchte
dies einsehen. Für ihn ist besonders

I wichtig, ob es einen Verhaltenskodex
i gibt, der Vereinbarungen zum Nähe-
j und Distanzverhältnis regelt. ln der
j Kita, die sein Sohn besucht, werden
die Kinder häufig mit Kosenamen

I angesprochen. Gleichzeitig werden ei-

I nige Kinder häufig bloßgestellt. Vater

I Mustermann möchte sicherstellen,

I dass es an der Grundschule hierfür
i verbindliche Regelungen gibt.

l!) rrra , taarlia.c0rr

DER WEG IST DAS ZIEL...

Die Schulen sind zur Erstellung eines Kinder-
schutzkonzepts aufgefordert und dies auch
unverzüglich. Eine feste Abgabefrist gibt es
hingegen (noch) nicht. Gleichwohl sind viele
Schulen schon mitten in der Erstellung des
Konzepts oder verfügen über ein final beschlos-
senes Kinderschutzkonzept. Auch an der GGS
Wunderlichstraße befindet man sich mitten
im Prozess. Ein Verhaltenskodex ist als ein
Baustein vorgesehen und soll auch allen am
Schul leben Betei I igten zu r Verf ügung gestellt
werden. Frau Wirbelwind hat bereits folgende
Punkte gesammelt:
. Individuelle Grenzen werden nicht über-

schritten, dies prägt unseren Umgang mit-
einander.

. Sprache und Wortwahl sind von \lVertschät-
zunggeprägt.

. Sexualisierte Sprache, abfällige Bemerkun-
gen und Beleidigungen werden nicht tole-
riert.

. lndividuelle Grenzempfindungen werden
tolerie*, ernst genommen und nicht herab-
gewertet.

. Grenzverletzungen werden bewusst wahrge-
nommen und offen angesprochen

Hinweis: Für Kindertagesstätten ist ein Kinder-
schutzkonzept bereits gemäß § 45 SGB Vlll im
Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ver-
pflichtend.
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Was tun, wenn man einen Verdacht
hegt?

Die junge Kollegin Neu beginnt an der
GGS Wunderlichstraße und uber-
nrmmt die Klassenleitung der 2a.
Sie arbeitet im Tandem an einigen
Vormittagen mit der Ganztagskraft
zusammen. Eine kurze wöchentliche
Vernetzung wird seitens Schullertung
und OGS-Leitung ermöglicht. Erne
ausfuhrlrchere Vernetzungszeit f i ndet
einmal monatlich statt. Frau Neu
bemerkt, dass eine Schulerin mor-
gens immer müde und traur g zum
Unterricht erscheint S e erscheint
teilnahmslos und auch ihr äußeres Er-
scheinungsbrld wlrd immer venvahr-
loster. Wenn sie sich äußert s nd hre
Außerungen von elner sexualisierten
Sprache geprägt. Auch die Kolleg n

des Ganztags, Frau Alt bemerkt
die Veränderung ber der Schü enn
Gemeinsam besprechen sLe den Fal

rn ihrer Vernetzung und kommen zu
dem Ergebnis, dass d e Schü erin I fe
benötigt Sie wissen ledoch nrcht
wie sie weiter vorgehen konnen und
dürfen: Sollen sie das lt/ädchen direkt
ansprechen oder lieber die Eltern
informieren? Sollten sie zunächst mrt
der Schulleitung sprechen oder am
besten das Jugendamt anrufen für
eine Beratung?

Zunächst ist positiv festzustellen, dass die
beiden Kolleginnen ihre Wahrnehmungen
austauschen und sich gegenseitig informie-
ren. Im nächsten Schritt wäre der Blick in das
Kinderschutzkonzept hilfreich, um z. B. den
Dokumentationsbogen auszufüllen und den
lnterventionsplan zu lesen. Sodann erfolgt
die lnformation an die Schulleitung. Weitere
interne Beratungsstellen sowie die Beratung
durch eine insoweit erfahrene Fachkraft beim
Jugendamt sind dann möglich. Der Kontakt zu
der Schülerin oder zu den Eltern mit dem Ziel
auf Hilfesysteme hinzuwirken, ist dann sinnvoll,
wenn mit einer lnanspruchnahme der Hilfen ge-
rechnet wird und diese nicht als Verdachtsper-
sonen gelten. Die weiteren Handlungsschritte
müssen mit der Schulleitung in iedem Fall abge-
stimmt werden. Eine Meldung ans Jugendamt
sollte erfolgen, wenn der Verdacht auf eine
Kindeswohlgefährdung fortbesteht. Von dort
werden die weiteren Schritte koordiniert.
Grundsätzlich sollte die Schule das Kinder-
schutzkonzept überprüfen, da weder die neue
noch die bereits langjährig erfahrene Tandem-
kraft Kenntnisse über das konkrete Vorgehen
in einem Verdachtsfall hatten. Entspreche
Ei narbeitungskonzepte sowie ei ne regel mä ßige
Auffrischung sind zwingend notwendig, um die
Akteure zu stärken und ihnen das Wissen zu
vermitteln, das sie benötigen, um einen gesi-
cherten Ki ndersch ulz zu gewährleisten.

DER WEG IST DAS ZIEL...
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gelingen. Ein kinderrechtebasier-
durch Partizipation an. Denn

dafur, dass Schulen slchere Orte

mit Respekt und
ihre Arbeit schauen
nskultur arberten.
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